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				 Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.


	
	Johann Gottlieb Jahn: Die Perlenfischerei im Voigtlande

	







bedienten, ernstlich zu bedeuten, auch Fischtage, in der Woche zweie, zu bestimmen, so daß diejenigen, so außer diesen Tagen in der Elster fischen, zu bestrafen, endlich zu Verhütung alles Eintrags in dieß Regale durch öffentliche Placate zu verpönen und die Entwendung oder Verletzung der Perlenmuscheln zu verbieten. 

Mit diesem Berichte war man jedoch höchsten Orts nicht zufrieden; denn schon unter dem 28. October 1803 erschien ein erneuter churfürstl. Befehl, nach welchen die Commission über die dermalige Beschaffenheit und Betriebsart der Perlenfischerei eine ausführliche, genaue und vollständige Beschreibung ad acta bringen, auch über sämmtliche Perlengewässer einen Riß aufnehmen und einsenden solle, sodann für die verpflichteten Perlensucher eine zweckdienliche Instruction zu besorgen und zur Approbation einzusenden und in Betreff der gestellten Anträge nachzuweisen, auf welche rechtliche Grundlagen sich dieselben stützten. Absonderlich sollte dabei mit angezeigt werden, welche Bewandtniß es mit dem zu präsumirenden Fischereibefugnisse der Bürgerschaft der Stadt Oelsnitz habe.

In Folge dessen beschloß nun die Commission den drei Königl. Perlensuchern aufzugeben, über die Beschaffenheit und dermalige Betriebsart der Perlenfischerei eine ausführliche, genaue und deutliche Beschreibung zu liefern, ferner wurde dem damaligen Straßenbauaufseher Johann Daniel Barthol die angeordnete Aufnahme und Zeichnung derjenigen Gräben, Bäche und Flüsse, in welchen die Perlenfischerei betrieben wurde, aufgetragen um hinsichtlich der für die Perlensucher zu entwerfenden Instruction das Nähere vorzubereiten. Zugleich wurde an den Stadtrath zu Oelsnitz die Forderung gestellt, anzuzeigen, wie es mit dem Fischereibefugnisse der Stadt Oelsnitz in der Elster und mit den hierbei bereits bestehenden Polizei-Vorschriften bewandt sei. Ehe noch die Commission sich dieses hohen Auftrags entledigt
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